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Streitwertbeschluß 324 O 546/19 des Landgericht Hamburg vom 28.01.2020, nachdem die fünf Senfft-Abmahnanwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, 
Matthies van Eendenburg, Franziska Oster und Julian Diefenbach ihren haltlosen Antrag auf Erlaß einer Einstweiligen Verfügung zurückgenommen hatten. 
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Streitwertbeschluß und Kostentragungsbeschluß 324 O 546/19 des Landgericht Hamburg vom 28.01.2020 

durch die Vorsitzende Richterin Simone Käfer, den Richter Julius Kemper und die Richterin Dr. Erb, nachdem 

die fünf Senfft-Abmahnanwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster und 

Julian Diefenbach ihren haltlosen Antrag auf Erlaß einer Einstweiligen Verfügung zurückgenommen hatten: 

1. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

2. Der Streitwert wird auf € 30.000,-- festgesetzt. 

 

Man lese die diversen Dokumente zu diesem Fall unter http://www.chillingeffects.de/senfft.htm 

http://www.chillingeffects.de/senfft.htm

